BV-Gefährdungsbeurteilung

Muster-Betriebsvereinbarung: Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG

Zwischen dem Arbeitgeber der … (Name des Unternehmens) und dem Betriebsrat der … (Name des Unternehmens), vertreten durch … , wird folgende Betriebsvereinbarung zur Gefährdungsbeurteilung geschlossen.

Präambel
Die Betriebsvereinbarung zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG soll die Ermittlung und Bewertung von Gesundheitsgefährdungen an den Arbeitsplätzen sowie geeignete Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Gefährdungen sowie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten regeln. Zu diesem Zweck werden Grundsätze für die Durchführung der Arbeitsbedingungen einschließlich der erforderlichen Dokumentationen festgelegt. Arbeitgeber und Betriebsrat stimmen überein, dass eine erfolgreiche Umsetzung des Arbeitsschutzes sowohl im Interesse des Unternehmens als auch der Beschäftigten liegt. Beide Parteien sind sich darüber einig, dass die Gefährdungsbeurteilung den Bereich psychischer Belastungen mit einschließt. Die Gefährdungsbeurteilung ist unter Beteiligung von Führungskräften und Beschäftigten mit einer Erfolgskontrolle durchzuführen. 

§ 1 Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten in der Arbeitsstätte.

§ 2 Begriffsbestimmungen
Gefährdungsbeurteilung ist die systematische Ermittlung und Bewertung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung mit dem Ziel, erforderliche Maßnahmen des Arbeitsschutzes festzulegen.

Gefährdung bezeichnet die Möglichkeit eines Schadens oder einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ohne bestimmte Anforderungen an deren Ausmaß oder Eintrittswahrscheinlichkeit.

§ 3 Ziele
Ziel der Beurteilung ist es, die Gefährdungen am Arbeitsplatz zu erkennen und Maßnahmen zu deren Vermeidung oder Reduzierung abzuleiten.

§ 4 Kontrollgremien
Die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung obliegt der Sicherheitsfachkraft. Im Arbeitsschutzausschuss werden die Durchführung, die Maßnahmen, die Umsetzung der Maßnahmen und die Wirksamkeitskontrolle besprochen. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, die Mitglieder des Arbeitsausschusses für ihre Aufgabenerfüllung schulen zu lassen.

§ 5 Durchführung
Der Arbeitgeber und Betriebsrat vereinbaren folgende Durchführung:

Die Gefährdungsbeurteilung wird in 4 Schritten vorgenommen:

1. Ermittlung der Gefährdungen
2. Bewertung der festgestellten Gefährdungen nach Dringlichkeit und Gefahr
3. Maßnahmenableitung beziehungsweise -einleitung
4. Wirksamkeitsüberprüfung der umgesetzten Maßnahmen, mit dem Ziel die Belastungen zu reduzieren. Ferner dienen die Wiederholungen der Gefährdungsbeurteilungen nach § 6 der Betriebsvereinbarung der Erfolgskontrolle.

§ 6 Fragebogen „psychische Belastungen“
Die im ArbSchG vorgeschriebenen Maßnahmen zur menschengerechten Gestaltung der Arbeitsplätze beinhalten auch die persönliche Einbindung der Beschäftigten. Um eine unbeeinflusste Bewertung zu erhalten, wird von Arbeitgeber und Betriebsrat gemeinsam ein Fragebogen zu diesem Thema erstellt. 
Dieser soll von jedem Beschäftigten eigenverantwortlich und anonym ausgefüllt werden.
Arbeitgeber und Betriebsrat werten die Bögen im Anschluss aus und beraten den Umgang mit erkannten Mängeln an Arbeitsplätzen, der Arbeitsorganisation sowie des sozialen Klimas. Im Rahmen der Maßnahmenumsetzung ist die rechtzeitige Beteiligung und Einbeziehung der Beschäftigten sicherzustellen.

§ 7 Zeitpunkt der Beurteilung
Die Gefährdungsbeurteilung wird bei wesentlichen Veränderungen der Arbeitsplätze und fortlaufend alle 2 Jahre wiederholt. 
Bei neu eingerichteten Arbeitsplätzen ist vor der Aufnahme der Tätigkeit eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. 

§ 8 Dokumentation
Die Ergebnisse der Gefährdungsanalyse werden von der Sicherheitsfachkraft dokumentiert. 
Der Betriebsrat erhält eine Ausgabe der Dokumentation. Nach der Umsetzung der ergriffenen Maßnahmen wird zur Beurteilung von deren Effizienz eine Befragung der Beschäftigten durchgeführt. Ferner dienen die Wiederholungen der Gefährdungsbeurteilungen nach § 6 der Betriebsvereinbarung, der Erfolgskontrolle. 

§ 9 Inkrafttreten 
Diese Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft, sie kann von beiden Seiten mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden.

Ort, Datum, Unterschriften 


